
f 

,_..--1 
j:,.. 

VI! 

1 11 1

Tei l  I /  
Ze ic'7lnerische Darste l l ung 

' 

2 .
), 

Au1sfert i g ung
; ' . \\ 1' '\-�\ 

• 
\ 1\ 

. . . \ \ 
'·  \ \'l "' \\ '"' 1 1 _,• 

� 

--·· 

<--------
------

-------
\ 

....... -

\

\. 

. N/ 

\ 

\ \ \ \ \ \ 

\\\ 
\ \

. \ 
� 1 

\ \ 

\�-\\ 
\ . 

• �

' 
,·. 

-
\ . . . \ / 

\\:\ ,) li 
\ , Y/ _ ...., 
\ ' ,, .,., 

·• �·--
,, 

' .... 
/ /  

\'.\, .. 

\ �-- \ A .---- �-�, ----

\ / 
\ . .. \ . �-.; \ 

" --- !! 

\\ . ·· � �
-
� \ 

. ---
\ . - - - \ \ '"' 

� �-- \ ·. � - \ .

' . 

'"' .. . � -·  . .  \\ \ . "' 
. � �· ��-,. ' - ;,,e:s .., \ \ 

-- -· · '

�

· - 1 
- \

�- . .  ·_.....---, . __ .. \ _- -. . . . 
1iiltm \ 

�\ 

� - ,,, - , .. / c;/"\, \ 
-� . . . \ ··' .  --------- � ' . \ .\ \ 

--�- . ·  \ . '
_.

, ' .-· _.,a. 
S7 

_.....---: - . 
,- ., � -- � \

':"' 

\ ... -(··· J!" ''° -. �;.\ , --; .. -�-.,;;; ss De I e n Q
,

\

_. ' 
c ' \ - . \ _.. . 

\ .s; . 
..,,. . . . '\.. _.. 

.� 111 

0 • 

\ .... , ,  

:\ 

\,\�. /  .·, "' . \\ \·:\ " .  ' \  · 0\: \-
,./'\\ . .  ' ,. ; (\ - ··\. ,,, . �- •/ / \ ' 

� .-.,, '\ \ \ ' , , · ' ' \ ) . ' / �\ , ,  -- ' . \ \ 
' 

,. 

-�� 
/ -,;,;::,' 

-�- \ . . 
\ 

\

\ \  
Dei pen b ro �  

JD 

-1

\ 

\ \. fi - _. �;,;:;--
,., .. -�/-

• 1 �::,-_::;� \./ ,/' . + \ \ � . \ '" . . 
-� - ------� . \ ' 

.· . .  · . � -==--. . .  \:: -� .• % � 

m 
\ + , �\ . 

/ 
. 

'· '\ " '\'t.. //; 
/ \ �- �- . '\ 

,

// \. "' \� . \";:;.;/ 
.,� \33 /\\ . ·  -�, ..

. 

�� / 
\ ' \/ 0 / .

,. / 

;
y

\ 
,

/b • 
.. \, 

\ 
I 

� J 

t -!

\\ 
· OELDE

D e i p e n b ro k
.., 

. 1m "- 1111 -- 1.\2 � " 

\ . ·· . ;: . . , · !11/ill�__l___1_!_'1Jiiilll l ,,.--- ' • • ', \ . / 0-- ---------0 � / \ '"... _,. 
_,,,.-· 

' fi!1 \ ' 
/" \�\ ........ --\ '%,' / 1 ""I \ / \ • lt,1\ /-. \ "' . . 

\"' _ _-· 

\" \ .. 

//
,.,. ..- b  ;/ \ '> / 

' ' "f,;:,,:. // \ \ 
, 

"!, 'O 
.,, 134 1 .� 

\ ifY / ··
� 

,.,. 

\_ \\ \, 

'7/ / // \ \\\ 

o//°/
-' 

\\\ " \\\ , 

" \ \ \\\ "�, ,. •
+ r.--1 /A

,J / \ 

/ 
-� / + /&{ //// 
/{ J/ 

\. 
'\ . 

\ +: .
\ 

\,\., 

\ \ 'LV \ \ !' 
. 

�- 11 · 
' 

- �

0

/ 1 

'\.,�\ \_\ 

\\ 
H 

'1\ !

1 
) J 

'
\
\ 

,. 
. .  • 

. .-6 \ '\ 
/

/ / \, _,Uf/iii!/' --11
!! 

Mt \ .. ------\\ 

•�\
\ \ 

\( '
\ ' ·i\

\ · ,<,., N ' \: 

: ,  ,
-
-· �� , 

1 • ' ·; ' 

L--,
.
,J. • 

. 

&-_::-:tr=---0.. ' 7J 

1 
. 

1 

\ _.
,,

" K i  \ y6 . ' 
0 ' 

,..... /• \ " "  

/ ;,,";;·i:;';, )v/�-<�Jj \ ' "' 
1 

i 1

u

· 

\ " 
\ 

- ------· 
\ \;,

) __1-:i:\ 71 \· 
' 1 /• 

. .  - \ ·  ,..........- ....-...<r \�,-.- n • ' \ .

· 
·
. _

.Je-" --

---

., \k-,,.-,01· -- ,, \ '1 '1 ....----5 / ' .. � .... ,· . \ 
_ ___. � . .. .. "!' �< ' � ... -_.j\ \ , .• ' - ., . 1 \ ' l' A  ":. ... \ '  · . •  _,..........-� 

\ 
' · ' \ --� \1 ' �-

-·\\� 
\ w \ _/,,...

- _ .- ·· 

-�, .-· ... \ 
\ 

1 
-�- -· -" 

\ + , I ! / •  
� -1 1 '� // � -

o . \ ' ' 

\ q, ' . .  

\ -,:,.
.
, "" .. 

1 

\, 
10 "'' \..

.. 

////// FL14 1 
\ 

\
\ 
\ 

\\\ 

" 

\ 
\ 

67 

+ 

'.. 
• 

l 

\ ' / 
// \ 1 

li' : \ i 

E, 11 1 i

/j, 1 

.) ·< 
'\ 

\e i p e n b r\ ·

/

··· t� 1 

"/ . 
\ . r \. ,A" 1'\�\ ,,.,-/' \ � \ _..-- \ 1\ 

�--
l \� (

? 

6a \

�

\ 0� 
\. , �, 1 \\ 

.. 1,. . ,, 
IJ::Etf;

\\ �_J};- 1-' 
. 

" 

\\, �- \ \. -�· .-c'? . \ f.
\ � /:' . : · ·  \: )
· - . ·> ' ·(f \..j - �J-0" '- '

/\ 
1-------- ' 

1 ' ; � ' 
' \ 

. ..,. ,; 

\ \ ' ' ' ' ' \\ . \ ___ ...
..

. i / \ \ . _.,.- \ " 

' 1 \ 

1 // ' " . // • 
/! ' 

1 

• j =4 
1, ' �� = ,  1 ' --- r;(' \�\-' ' 

�

f ;-, J 

�

-, 

S7 

- 1 
.-.-'.-;:--,, 

1 -� -=--' t=-
'i--i "' 
L----' - • 

Maßstab: 1 2 000

LEGENDE

Planungsrecht! iche Festsetzungen 
gemäß § 9 (1)  und (7) BauGB - - - Gre:'lze des räumlichen Geltungs

bereiches § 9 (7) BauGB 

Nachricht l iche Ubernahmen 
ge�tante neue Gn . .mdstückseintei lung 

_ __ , geplarv:e Stellung der Gebäude mit
Haupt4rsuichtung 

_,_..._______,?--
unterirdische Gasleitung 
(einschi. 5,00 m Schutzstreifen) 

• • 1 0  KV-Leitung 

\ 
Bestandsangaben 

c-- -� Kat2.stergrenzen 

920 Fiu r.;tüc ksn um mern 

1- ; ,, _;: ;1
r·/ :> >ß<-.'...c'.-� vcmancenen Gebäude 

ffiill 
/'-� Vermaßung 

Für den Entwwrf: 

Sta.dtveMaltung Oelde 
- Piallungsamt -

Celde, den 2.�.J.2.J.9.9.'2 
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Tei l  II : 
Satzungstext 

Satzung 

der Stadt Oelde gern. Art. 2 § 4 .A.bs. 4 Wohnungsbauerleich
terungsgesetz (WoBauErlG) zur Festlegung eines Bereichs an 
der Straße "Up'n Holte" und eines Bereichs an der Straße 
''Rottkamp" in Oelde für die Verwirklichung von Wohnzwecken 
dienenden Vorhaben im Sinne des § 35 Abs. 2 BauGB 
vom 9 _  5 1 99�

Aufgrund des Art 2 § 4 Abs. 4 Wohnungsbauerleichterungsgesetz 
(WoBauErlG) vom 1 7  05. 1 990 (BGBI I S. 926), der §§ 34 und 35 des Bau
gesetzbud"les (BauGB) vom 8. 1 2  1 986 (BGBI. ! S. 2253) und der §§ 4 l.lnd 
26 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GONW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 1 3.08. 1984. zuletzt geändert durch Ge
setz vom 0 3 . 04. 1 99 3 (GV NW S 1 2 4) hat der Rat der Stadl Oelde am 
9 5 1 994 folgende Satzung beschlossen 

§ 1

Diese Satzung besteht aus 

Teil I: Zeichnerische Darstellung 
Teii II: Satzungstext 
Tetl III: Erläuterungen zur Satzung 

§ 2

Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich dieser Satz1Jng umfaßt folgende Grundstücke 

1m Berei.cti. der Stra13.e "Up'n Holte": 
Flur 1 40, Flursa.:cke 51 tlw„ 1 40-ttw. , 1 41 tlw . . 48 tlw . .  49. 1 30 t1w , 44 tlw

. 45. 41 tlw 40. 1 1 1  ilw . .  38. 1 1 2 tlw . .  36 und 1 1 6 tlw · 

im Bereich der Str<>ß€ "Rottkamp"· 
Flur 1 40, F lurstücke 131  tlw . 1 00 tlw„ 99 tlw .. 98 tlw., 90 tlw . .  84. 85 tlw . .  86
tlw . .  87 tlw„ 88 tlw„ 83, 91 und 92. 

Der Geltungsbereich der Satzung wird wie folgt begrenzt 

ir.i Bereich der Straße "Up'n Helle": 
im 'Nesten: von einer gedachten Linie cie 6srlich in einem Abstand ... on 

1 3  m paralle1 zur westlichen Grenze des Grur.dstUcl<.s Flur 
1 40. Flurstück 51 vertauft.

1m Norden: 

1m Osten: 

im Süden: 

von einer gedachten Linie die nCrdlich 1n einem Abstand
von 40 m parallel zur nördlicher. Grenze des Grundstücks
FIL..r 1 40, Flursruck 1 16 (Wegeparzelle "Ur;'n Holte")
veri3uft.
von einer gedachten Linie. die ostlich 1n einem Abstand von
AO m par;;:illel zur östlic;"ien Grenze des Grundstücks Flur
1 J.Q_ Flurstück 1 1 6  (Wegeparzelle "Up'n Holle") verläuft. 
Flur 1 40 F 1urstück 1 27 tlw. ("Beckumer Straße'"). durch c!ie
westlid1en und süc!lichen Grenzen des Grundstücks Flur
1 40. Fiurstück 1 1 6 {Wegeparzeile "Up'n Holte"j;

im Bereich der Straße "Rottkamp"
· 1m Norden· von einer gedachten Linie. die nördlich in einem Abstand 

v:)n 40 m parallel zu den nördlichen Grenzen der 
Grundstücke Flur 1 40, Flurstücke 31 92. und 53 

1m Osten: 
1m Süden: 
im Westen-

("Rottkamp") verlauft. 
Flur 1 40. Flurstück 32. 
Flur 1 J.0 Flurstück 1 27 tlw ("Beckumer Straße"). 
von einer gedachten Linie. die :Jstlich 1n einem Abstand •1on 
45 m parallel zur östlichen Grenz.e des Grundstücks Flur 
� ..:o. Flurstück 89 verlauft. �!ur 1 40 Flurstück 85 tlw., von 
einer gedachten Linie. die sudlich in einem Abstand von 
3D m parallel zur südlichen Grenze des Grundstücks Flur
1 .40 Flurstück 31 verläuft, F.1ur 1 40 Flurstück 35 tlw. 
("Rottkamp"). 

1 
Der Geltungsbereich ist im nebenstehenden Teil I '"Zeicl1ner1sche Darstel
lung" mit einer breiten schwarzen unterbrolhenen Linie begrenzt. 
D1e zeichnerische Darstellung 1st Bestand1e1I dieser Satzung 

l 
§ 3

Zulässigkeit von Vorhaben 

Ein Vorhaben 1n den irr § 2 dieser Satzung beschriebenen Bereichen ist 
zulassig, wenn 
a) aie Erschliei!,ung gesichert ist:
o) es sich nach Ait und Maß der baL:iichen' Nutzung. Bauweise und der

Grundstücksflac;-ie die überbaut werden soll. 1n die Eigenart cer
näheren Umgebung unter Berücksichtig,ung der für die Landschaft cha
rakteristische� Siedlungsstruktur einfügt:

c) die Anfcrderur,gen an gesunde Wohn- unc Arbeitsverr,ältnisse gewahrt
oleiben:

d) sonstige ötfenttiche Belange nicnt enrgegenstehen:
e) es Wohnzwecken dient.

§ 4

lnkrattreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanmmachung in Kr�ft 

, 

Tei l  III : 

Erläuterungen zu r Satzung 

der Stadt Oelde gern. Art. 2 § 4 Abs_ 4 Wohnungsbauerle,ch
terungsgesetz {WoBauErlG) zur Festlegung eines Bereichs an 
der Straße "Up'n Holte" und eines Bereichs an der Straße 
"Rottkamp" in Oelde für die Verwirklichung von Wohnzwecken 
dienenden Vorhaben im Sinne des § 35 Abs. 2 BauGB 

Aufstellungs be sc h! u ß 

Der Rat der Stadt Oelde hat 1n seiner Sitzung vom 2 1 . 1 2. 1 992 die Aufstel
lung einer Satzung gern. Art. 2 § 4 Abs . .d WchnungsbaL:erle:d1terungsge
setz (WoBauErlG) zt:r Festlegung eines Bereichs an der Straße "Up'n 
Holte'" und eines Bereid'lS an der Straße '"Rottkarnp" in Oelde für die Ver
wirklichung von Wohnzwecken dienenden Vorhaben 1m Sinne des § 35 
Abs. 2 BauGB beschlossen. 

Planungsanlaß 

Die Stadt Oelde ist aufgrund des Bauplatzmangels bestrebt aile Möglichkei
ten auszuschöpfen um Grundstücke der Wohnbebauung zuzuführen . D1e 
Suche nach weiteren Bawgrundstücken und die Verlegung einer Abwasser
druckrohrleitung führcen Z'J der Überlegung für die Bere:che an den Straßen 
'"Up'n Holte" und "Ro,tkamp'" in Oelde eine Satzung gern. Art. 2 § 4 Abs. 4 
Wohnungsbauerle:chterungsgesetz (WoBauErlG) aufzustellen. 

Planungsgrundlage 

Im derzeit gülfü�en F1ächennutzungspi;;,n der Stad Oelde werden beide Be
reiche als Fläche für d:e Land'w1rtschaft dargestellt:- Durch die Aufstellul"'g 
einer Satzung gern. Art. 2 § 4 Abs 4 WoBauErlG k.ann cie Gemeinde für 
bebaute Bereiche im Außenbereich, die nichr über...-1egend iaridwirtschart
l ich geprägt sind und in denen eine Wohnbebauung mit einigem Gewichr 
vorhanden ist bestimmen. da11 Wohnzwecken cienende Vorhaben zulassig 
sind. Eine Norwendigkeit diese Bereiche als Wchnbaufl.:icher. dar:zuscellen 
ergibt sich hieraus nicht und 1st n1chr beaCs1chtigt 

Zukünftige Nutzung 

Eine grunds.3tzliche A.nderung der Nutzung in den Bereichen 1st nicht vor
gesehen. lnnerhaib des Satzungsbereichs kör.nen an der Straf!..e · 
"Rcttkarnp" drei weitere Woi1ngeb8uce ur.d an der Starße "Up'n Holte" 
sechs weitere Wohngebäude entsc;:;hen. 

E rschließung 

Die verkehrsmäßige Erschließung der Flächen ist durch die Straße 
''Rottkamp" und durch die Starße "Up'n Holte" gesichert. 

Ver- und Entsorgung 

Die Versorgung der Bereiche wird_ so•Neit noch erforderlich. mit den zu
ständigen Versorgungsträgern abgestimmt. Die ordnungsgemäße Abwas-
5erbeseitigung wird d,.,r::h Anschluß an die :,eu verlegte Druckrohrleit1..ng 
sichergestellt. 

Auswirkungen auf die Umwelt 

Da es sich bei den Flächen. die zusätzlich überbaut werden können. um 
relativ kleine Flächen handelt wird von einer LNP abgesehen Es ist davon 
auszugehen. daß im Zuge der Erstellung der Wohngebäude die Bereiche. 
die z. Zt. überwiegend als Grünland genutzt werden, durch Begrünungs
maßnahmen auf den Grundstücken ökologisch aufgewertet werden. 
Bei der Baugenehmigung wird darauf geachtet. daß entsprechende Aus
gleichsmaßnahmen gefordert werden. Als AusgleiO"lsmoßrdirne ist "je 200 m 2 
Grundstü(ksfläche ein Obstboumhochstumm zu pflonzCc!n,  da Obstwie':En ein 
typisches Dement O?f Lordschoft im Satzungsbereic:h darstellen. 

Alttasten 
Im Geltungsbereich der S2tzung werden keine Altlasten vermutet 

Denkmalschutz/Denkmalpflege 

Im Geltungsberei:::h der Satzung sind keine Baudenkmaler yorhanden. Das 
Vorhandensein von Bodendenkmälern wird vermutet, ein entsprechender 
Hinweis •,;ird in B0ugenet1migungen oufgenommEfl .  

Kosten 

FUr die Stadt Oe!de fallen keine Kosten an . 
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Der Rat der Stadt Oelde ha:t die Aufstellung dieser ·,

) 
( D(e E!eieiligung der betroffenen Bürger hat am

Satz,Jng gern. Art 2 § 4 Abs. 4 WoBauErlG am i .2.� . . . 9.U. 9.'.f4.. . .  . els Bürs;er-,-e�mmlung stattge· 1 
1 21 . 1 2. 1992 beschlossen. /-.. �� 1 funden. 
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1 Ciese 5a-:zt.:ng ;;em. A.rt 2 § 4 .�.bs. 4 Wcl::auEr!G 

�t vom .24-.Ql.J.9.9.ft . . . . . . .  bis ..!� . .  QIJ.9.9.4-.. . . einschl. 
zu jedermanns Einsicrrtnahme öifentlich ausgelegen. 1

1 

1 I 1 ' 
Der Rat der Stadt Celde h2t gern. § 28 GONW und 
gern. M 2 § 4 Abs. 4 WcBauErlG diese Satzung 
am .0.9 .. 0.5.J'.t.% beschlossen. _ 
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1 1 Ce�e, Cen . . .  19 ... 0S,. J9_94.
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Techn E!e1ge5'rdneter �'. _;,, ,  , . ,.t c._;/ ) \, Bürgermeister �Fmrtglied . Schriftführer _ i  ==c:z'======-====· . - . 

' ' 
Di�� Satzung gem. Art 2 § 4 Abs. 4 WobauEriG 
ist gern. §  Z: Abs. 3 i. V. mit § i 1 Bau GB angezeigt 
worden. Eine Ver1erzvng vo11 RechtsYorschriften 
wird mit Vern.igung vom . .  .U .. , .. fll..,. fl�. 
AL: .l.$.l...S:.'.".$�.�-:

·�·f�icht geltend gemacht 

Münster, den . .  �.1 ... P..4.,.?b.-

] 1 Die OurchführJng Ces Anzeigeverfahrens und die
1 ! Aus:egung der Satzung einschließlich E,läuterung
1 1  gern. § 22 Abs. 3 BauGa bzw. in entsprec;iender 
: i Anwendung des § 1 2  8auG8 ist am JLQ/d . .99.5 . . .  
i [ öffent1ich bekarmtgemacht worden. 
· , Die Setzung gern. M 2 § 4 Abs. 4 Woßai..:ErlG ist

1 

" ' ........ ......  d l " " : i 3Cm rec,,...,,.-.,e,,...ir. 1c,,. i 

!3!��!�1W!��;���1?�Ster

'fi::.;� 
i i �ce.den .Jl„Ri.JJ.9.L....
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1 
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( Ermächtigungsgrundlagen:  � 

§§ 4 und 28 der Gemeinde:::irdnung für das l.3nd Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 8ekanntmachwng vorn 
1 3.08. 1 984 IGV. NW. S. 475 / SGV. MN

. 
2023) zu1et'1 geändert durch Gesetz vom m .0.1. 1 993 (G'V. NW. S 124 )  

VVor'.nurgs:::auefleic!"1tert!ngsgesetz (Wc2aL!Er!G) vom 1 7.05. 1 990 (8G61. 1 S. 925j 

Eaugeset::::wci1 (EauBG) in der Fassung der Eekanntmachung vom 8. 1 2. 1 986 1: BGBI. 1 S. 22531.

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vcm 23.01 . 1 990 (8GB1. 1 S. 1 27). 

f!anze1chenvercrdnung 1990 (Flani</ 90) vom i 8. 1 2. 1 9SO ;BG21. i 1 991 5. 58). 
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ÜBERSlCITTSPlAN DER STADT OELDE 
Au!<,ug aus OOI lOl)O!J� Karre M 1 :  ?.� OCO · Mrausgegaoan durch � Lan<les„mn<1s�ungsamt No,<Jrl,..m

·
iNestlalan. 

v........ui,grm c. .. n,.hmig,mg dA, l.And .. �v .. rmA�suo9s·amtas No,drhoira.' ""e�-Ual<>fl wm :.2. 1 1 .  1 9&:J. i<.amroltnumm&r �50.s.::J. 

STADT OELDE 
PLANUNG SAMT 

Satzung gern. Art 2 § 4 Abs. 4 Wohnungsbauer
leichterungsgesetz (WoBauErlG) zur Festlegung
eines Bereichs an der Straße 1 1Up'n Holte1 1  und 
eines Bereichs an der Straße 1 1Rottkamp 1 1  in Oelde
für die Verwirklichung von Wohnzwecken dienen
den Vorhaben im Sinne des § 35 Abs. 2 BauGB 
Gemarkung :
Flur: 
Maßstab:

Oelde
1 40 
1 : 2 000 
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